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Zentrum Kagran  |  Zielsetzungen

Grün- und Freiraum / Städtebauliches Leitbild 2018 / Quelle: MA 21 B

Zielsetzungen

• Stärkung Kagrans als Zentrum

• Städtische Maßstäblichkeit

• Langfristige Aktivierung der Sockelzone

• Funktionsmischung in der Erdgeschoßzone

• Erweiterung des bestehenden sozialen und kulturellen Angebots

• Vernetzung und Aufwertung bestehender Frei- und Grünräume

• Schaffung neuer attraktiver öffentlicher Frei- und Grünräume

• Vernetzung und Optimierung bestehender Rad- und 
 Fußwegverbindungen

• Schaffung von hochwertigem und  leistbarem Wohnraum:
 Schrödingerplatz 100 % geförderter Wohnbau,
 Bernoullistraße Gemeindebau Neu

Grün- und Freiraum / Entwicklung Bebauungsstudie Schrödingerplatz 2021 / Quelle: BEHF, in Anlehnung an MA 21 B

• Klimafitte Stadtentwicklung

Legende Grün- und Freiraum

Grünraumverbindungen stärken

Neugestaltung Wagramer Straße

Aufwertung Grün- und Freiraum

Attraktivierung Straßenraum

Verbindungen schaffen

Platzsituation schaffen

Halböffentliche Grün- und Freiräume

Stand: September 2024
© Orthofoto: MA 21 B - Stadtteilplanung und Flächenwidmung Nordost



Stand: September 2024

Geförderter Wohnbau Schrödingerplatz  |  Bebauungsstudie

• Zwei Baublöcke mit dreieckiger Grundform

• Durchgängiger Freiraum von der Donaustadtstraße bis zur Bernoullistraße

• Vielfältige, städtische Räume mit fließenden Übergängen
(Plätze, Gassen und Höfe)

• Vollständige Bebauung der Sockelzone des nördlichen Baukörpers

• Innerer Wohnhof im südlichen Baukörper

• Städtebauliche Akzente mit bis zu 35 m hohen Volumen an den
Gebäudeecken

• Längliche Gebäude auf dem Sockel des nördlichen Blocks setzen die
bestehende städtebauliche Struktur fort

• Versetzt angeordnete Gebäude auf dem Sockel des südlichen Blocks
ermöglichen vielfältige Durchblicke

© MA 18, Christian Fürthner

Urbane Räume
mit Übergangszonen 

für vielfältige 
Nutzung und 
Begrünung

Bildung von 
Raumsequenzen

mit hohem 
Grünanteil und 

Übergang in die 
Bernoullistraße 

Platzsituation
Raum für Begeg-

nung und Aufenthalt 
(vor der Bücherei)

Platzsituation
Raum für

Begegnung und 
Aufenthalt

Ausformulierung der Parzellen und Raumkanten, Quelle: BEHF, 2021

Nachhaltige Bauweise & Gebäude
Durch eine nachhaltige Bauweise und 
eine hohe Energieeffizienz werden die
Neubauten klimafit gemacht. Prinzip der 
Kreislaufwirtschaft.
Helle Fassadengestaltung hat einen 
positiven Effekt auf die 
Umgebungstemperatur. Kompakte
Bauweise und Verwendung von 
nachwachsenden und/oder 
recycelbaren Baustoffen.

Nachhaltige Mobilität für jeden fördern
Für jeden zugängliche Mobilitätsangebote,
ausreichende Anzahl an E-Lade-
Stationen und Radstellplätzen.

Sockelzone
Nutzungsflexibilität des Erdgeschoßes 
durch eine Geschoßhöhe von 5 m. 
Grüne Vorzonen und großzügige 
Eingänge. Arkadierung als Sonnen- und 
Regenschutz möglich.

Teilen statt Besitzen
Förderung des Sharing Gedankens: 
Car-Sharing, vernetzte Nachbarschaft 
und Gemeinschaftsräume.

Grüner Mantel
Es soll ein Anteil an begrünten Fassaden 
umgesetzt werden. Begrünte Fassaden 
können die Umgebungstemperatur 
senken.

Dachbegrünung
Sorgt für Regenwasserrückhaltung, 
Verdunstungseffekt und steigert die 
Biodiversität.

Höhenstaffelung entlang der Donaustadtstraße, Quelle: BEHF, 2021



Stand: September 2024

Geförderter Wohnbau Schrödingerplatz  |  Kulturraum Kagran

Wohn-Nebennutzung
Öffentliche Nutzung

TG Einfahrt

Entwicklungsflächen
Mögliche Nutzungsverteilung, Quelle: BEHF, 2021

Aktive Sockelzone

• Attraktives, belebtes Quartier mit vielfältigen
kulturellen, gewerblichen und sozialen
Angeboten im Stadtsockel.

 
 

• Die zweigeschossige Sockelzone bietet 
flexiblen Raum für unterschiedliche Nutzungen. 

• Urbane und grüne Vorzonen schaffen sanfte
Übergänge zwischen Innen- und Außenraum
und bieten Platz für Aufenthaltsbereiche,
Möblierungen und Bepflanzung.

 
 
 

• Das Jugendzentrum bleibt vor Ort und ist im
südlichen Baukörper vorgesehen. 

• Die Bücherei bleibt ebenfalls vor Ort und baut
ihren Standort aus - sie wird vergrößert und
erweitert ihr Angebot.

 
 

• Ein neuer Veranstaltungsraum soll wieder
zentraler Bestandteil des kulturellen Lebens
und der Nachbarschaft werden.

 
 

Kleinteiliger Nutzungsmix
Mikro-Entwicklungsflächen für unterschiedlichste Bedürfnisse

Hallenstrukturen
Raum für den Veranstaltungssaal und temporäre Events

Vielfältige Nutzungen
Der durchmischte Stadtsockel belebt das Gebiet und erzeugt ein attraktives Umfeld für die 
Wohnnutzung.

Pavillon
Zusätzliche Nutzungen im öffentlichen Raum

Kultur und Bildung
Als Auftakt zum Schrödingerplatz stellt die vergrößerte Bibliothek einen Aktivator im Stadtraum 
dar.

Urbane/grüne Vorzone
Die urbane Vorzone ermöglicht eine unkomplizierte Bespielung des Außenraums, zum Beispiel 
mit Schanigärten. Die grüne Vorzone sichert Flächen für Fassaden- und/oder bodengebundene 
Begrünungen.

Jugendzentrum
Die Lage an der Donaustadtstraße legitimiert einen gewissen Lärmpegel derJugendlichen und 
knüpft an den gegenüberliegenden aktiven Mittelstreifen an.

BEHF, 2021
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Quelle Bilder: D\D Landschaftsplanung, 2024

Vorgartenzone 
privat . aneignen . offen

Platzsituation 
urban . plaudern . verweilen

Übergang 
verbinden . entschleunigen

Kinder- und Jugendspiel 
naturnah . spannend . erleben

Gasregelstation 
integrieren

Sandspiel

Balancierbereich

Rutsche- und  
Kletterturm

Spielhäuser
Zugang

FUSS- UND RADWEG

Gasregelstation mit Graffiti 
Farbgestaltung ist bei den Spielelementen 
aufzunehmen; eine Zugänglichkeit muss 
weiterhin gewährleistet sein

Entree 
offen . begegnen . austauschen

Wasserelement /-spiel

Neupflanzungen

Grüninsel

Sitzelemente

Fahrradabstellplätze

LADEZONE (opt.)

ARKADE (p
rivat)

VORGARTENZONE (privat)

PLANUNGEN lt. M
A28

RADW
EG

GEHW
EG

Vorgartenzone 
private Aneignung & Nutzung 
mindestens 40 % Grünanteil 
Zugänge orientieren sich nach 
Gebäudeeingängen 

Stadtgarten 
üppig . entdecken . entspannen

Trampelpfade

Begrünung

Neupflanzungen

Nische

Sitzstufen

ARKADE (privat)

Vorgartenzone (privat)

RADW
EG

Denkmalgeschütze Objekte 
gestalterische Integration der Treppenanlage 
durch Sitzstufen

Prinzipiell sieht das Konzept für die Weiterentwicklung einen hohen -
Durchgrünungsanteil mit einer klimaangepassten Gestaltung (biodiverse -

Baumpflanzung, ausreichende Beschattung, helle Oberflächen, durchlässige 
Pflasterungen) vor. Der Anschluss an die Umgebung (Donauzentrum, Wohngebiet,-
Bildungseinrichtungen) ist für die Vernetzung vorrangig. 
Wegebeziehungen werden durch Platzsituationen offen gestaltet, während 
Grüninseln durch ihre Formensprache unterschiedliche Rückzugsräume für den -

Aufenthalt anbieten.  

Verkehrskonzept

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 

 

Stand: September 2024
Quelle Bild: Traffix Verkehrsplanung, 2024

Bestand
Optimierung

Fahrbahnanhebung
Verkehrsberuhigung,  
Querungsbereich

gemischter Geh-/Radweg
Bestand

Zweirichtungsradweg 
Bestand

getrennter Geh- /Radweg 
Vereinheitlichung Anlageform, 
Schaffung zeitgemäßer Querschnitt

Gehsteig
Bestand

Zweirichtungsradweg 
Lückenschluss
Radwegenetz

Anpassung Verkehrsorganisation
Lage Geh-/Radweg tauschen

getrennter Geh- /Radweg  Bestand

Fahrbahnanhebung
Verkehrsberuhigung,  
Querungsbereich

Fahrbahnanhebung
Verkehrsberuhigung,  
Querungsbereich

gemischter Geh-/Radweg
Vereinheitlichung Verkehrsanlage, 
Verbesserung Platzverhältnisse

Maßnahmen zur Optimierung des Fuß- und Radverkehrs:
 •  direkte Wegeverbindungen
 •  Anbindung an umliegendes Wegenetz
 •  Vereinheitlichung Anlageformen
 •  zeitgemäße Querschnitte
 •  Verkehrsberuhigung durch Fahrbahnanhebungen
 •  Schaffung von Querungsbereichen
 •  Erhöhung der Verkehrssicherheit
 •  Aufwertung der Aufenthaltsqualität
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Planentwurf 8392  |  Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
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M A G I S T R A T    D E R    S T A D T    W I E N 
MA 21 B - Stadtteilplanung und Flächenwidmung - Nordost 

 
MA 21 B - Plan Nr. 8392 Beilage 1 
 Wien, 24. Mai 2024 
 
 

Antragsentwurf 1 – ÖA/BV 
 
 

In Festsetzung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes für das im Antragsplan 

Nr. 8392 mit der rot strichpunktierten Linie oder den in roter Schrift als „Plangebietsgrenze“ 

bezeichneten Fluchtlinien umschriebene Gebiet zwischen 

 

Donaustadtstraße, Linienzug 1-9,  

Linienzug 9-10 (Bernoullistraße)  

und Magdeburgstraße im 

22. Bezirk, Kat. G. Kagran 

 

 

werden unter Anwendung des § 1 der Bauordnung (BO) für Wien die in den Absätzen I und II 

angeführten Bestimmungen getroffen: 

 

I. 

 

Die bisherigen Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne verlieren, soweit sie innerhalb des 

gegenständlichen Plangebiets liegen, ihre weitere Rechtskraft. 

 

 

II. 

 

Gemäß §§ 4, 5 und 77 der BO für Wien werden folgende Bestimmungen getroffen: 

1. Bestimmungen des Plans: 

 Die roten Planzeichen gelten als neu festgesetzt. 
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 Für die rechtliche Bedeutung der Planzeichen ist die beiliegende „Zeichenerklärung für den 

Flächenwidmungsplan und den Bebauungsplan“ (§§ 4 und 5 der BO für Wien) vom 21. März 2019 

maßgebend, die einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

2. Bestimmungen für die Ausgestaltung der Querschnitte von Verkehrsflächen: 

2.1. Für die Ausgestaltung von Verkehrsflächen mit einer Gesamtbreite von mehr als 10 m wird 

bestimmt: 

 Entlang der Fluchtlinien sind Gehsteige mit jeweils mindestens 2 m Breite herzustellen. 

2.2. Für die Ausgestaltung der Bernoullistraße, der Donaustadtstraße und der 

Magdeburgstraße, soweit sie innerhalb des Plangebiets liegen, wird bestimmt: 

 Die Querschnitte sind so auszugestalten, dass die Herstellung bzw. Erhaltung einer 

Baumreihe möglich ist. 

 

3. Bestimmungen für das gesamte Plangebiet: 

3.1. Die zur Errichtung gelangenden Dächer von Gebäuden mit einer bebauten Fläche von 

mehr als 12 m² sind bis zu einer Dachneigung von 15 Grad intensiv gemäß ÖNORM L 1131 

zu begrünen. In jenen Bereichen, welche mit technischen Anlagen zur Nutzung 

umweltschonender Energieträger überdeckt werden, ist eine extensive Dachbegrünung 

gemäß ÖNORM L 1131 mit einem Substrataufbau von mindestens 15 cm ausreichend. 

3.2. Bei Neubauten auf Flächen mit einer zulässigen Gebäudehöhe von mehr als 7,5 m und 

höchstens 26,0 m sind in der geschlossenen Bauweise die Straßenfronten mindestens im 

Ausmaß von 20 v. H. gemäß dem Stand der Technik zu begrünen. Jene Teile der 

Straßenfronten, die über 21,0 m Gebäudehöhe liegen, bleiben bei der Berechnung 

unberücksichtigt. 

3.3. Oberirdisch bebaubare, jedoch unbebaut bleibende Grundflächen sind gärtnerisch 

auszugestalten. 

3.4. Der oberste Abschluss des Dachs darf nicht höher als 4,5 m über der tatsächlich errichteten 

Gebäudehöhe liegen.  

3.5. In Gebieten für geförderten Wohnbau (GF) müssen zwei Drittel der Brutto-Grundfläche der 

auf einem Bauplatz geschaffenen Wohnungen und Wohn- und Zimmereinheiten in 

Heimen hinsichtlich der Grundkostenangemessenheit dem Wiener Wohnbauförderungs- 

und Wohnhaussanierungsgesetz – WWFSG 1989 entsprechen. Beherbergungsstätten sind 

in diesen Gebieten untersagt.  
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4.  Bestimmungen mit Bezeichnung des Geltungsbereichs mit dem Planzeichen BB (Bestimmungen 

die ausschließlich für Grundflächen gelten, die als Strukturgebiet oder Struktureinheit ausgewiesen 

sind, sind unter Punkt 5 angeführt): 

4.1.  Für die mit BB1 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt:  

 Die Unterbrechung der geschlossenen Bauweise ist zulässig. 

4.2. Für die mit BB2 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt:  

 Für die Grundfläche werden gesonderte Bestimmungen für zwei übereinanderliegende 

Räume getroffen, wobei der Raum bis zu einer Höhe von 3,5 m über dem Niveau der 

Verkehrsfläche der öffentlichen Verkehrsfläche, und der Raum darüber dem Bauland 

zugeordnet wird.   

4.3. Für die mit BB3 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt:  

4.3.1. Die Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221-6 von überwiegend über dem 

anschließenden Gelände liegenden Räumen, ausgenommen Balkone und 

Dachterrassen, darf insgesamt höchstens 11.600 m2 betragen. Bei Teilung auf 

mehrere Bauplätze ist dieses Ausmaß nach dem Verhältnis der Größe der 

jeweiligen Teile der Bauplätze aufzuteilen.  

4.3.2. Insgesamt mindestens 2.550 m² der Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 

15221-6 von überwiegend über dem anschließenden Gelände liegenden Räumen, 

ausgenommen Balkone und Dachterrassen, sind der Nutzung als Gesundheits-, 

Sozial- und Bildungseinrichtungen vorbehalten. Bei Teilung auf mehrere Bauplätze 

ist dieses Ausmaß nach dem Verhältnis der Größe der jeweiligen Teile der 

Bauplätze aufzuteilen. 

4.4. Für die mit BB4 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 

 Die Fußbodenoberkante von Wohnungen muss mindestens 4,5 m über dem 

anschließenden Gelände liegen. 

4.5. Für die mit G BB5 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 

 Flächen, die der Nutzung für Sport- und Spielzwecke zugeführt werden, sind von der 

Bestimmung der gärtnerischen Ausgestaltung ausgenommen. 

4.6. Für die mit BB6 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 

4.6.1. Oberirdische Gebäude bzw. Gebäudeteile sind nicht zulässig.  

4.6.2. Die Errichtung von Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen ist untersagt.  

4.6.3. Die Grundfläche ist im Ausmaß von mindestens 50 v.H. zu begrünen. 
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4.7. Für die mit G BB9 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 

 Unterirdische Gebäude bzw. Gebäudeteile sind nicht zulässig. Bauwerke für alternative 

Energiesysteme sind im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig. 

 

5.  Bestimmungen für das Strukturgebiet: 

5.1.  Die Struktureinheiten StrE 1 und StrE 2 bilden ein Strukturgebiet. 

5.2.  Die mit Baufluchtlinien umgrenzten Grundflächen dürfen unmittelbar bebaut werden. 

5.3. Der oberste Abschluss der zur Errichtung gelangenden Bauwerke darf nicht mehr als 35 m 

über der angrenzenden Verkehrsfläche liegen. Es dürfen keine Hochhäuser errichtet 

werden. 

5.4. Es wird ein städtebaulicher Schwerpunkt festgesetzt. 

5.5. Die Raumhöhe in Erdgeschossen muss mindestens 4,5 m betragen. 

5.6. Die Fußbodenoberkante von Wohnungen muss mindestens 8,5 m über dem 

anschließenden Gelände liegen. 

5.7. Bei Neubauten auf Flächen im Strukturgebiet mit einer ausgeführten Gebäudehöhe von 

mehr als 7,5 m und höchstens 26 m sind die Straßenfronten mindestens im Ausmaß von 

20 v. H., gemäß dem Stand der Technik zu begrünen. Jene Teile der Straßenfronten, die 

über 21,0 m Gebäudehöhe liegen, bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt. 

5.8.  Für die mit BB8 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: 

5.8.1 Oberirdische und unterirdische Gebäude bzw. Gebäudeteile sind nicht zulässig.  

5.8.2. Die Grundfläche ist im Ausmaß von mindestens 40 v.H. zu begrünen.   

5.8.3. Es dürfen keine Vorbauten über die Baufluchtlinien vorragen. 

5.9. Für die Struktureinheit 1 (StrE 1) wird bestimmt: 

5.9.1. Der oberirdisch umbaute Raum der Bauwerke darf insgesamt höchstens 76.000 m³ 

betragen.  

5.9.2. Die für Wohnnutzung vorgesehene Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221-6 

von überwiegend über dem anschließenden Gelände liegenden Räumen, 

ausgenommen Balkone und Dachterrassen, darf maximal 14.000 m² betragen. 

5.9.3. Mindestens 5.000 m² der Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221-6 von 

überwiegend über dem anschließenden Gelände liegenden Räumen, ausgenommen 

Balkone und Dachterrassen, sind der Nutzung als Gesundheits-, Kultur- und 

Sozialeinrichtungen vorbehalten. 
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5.9.4. Für die mit GB GF GV Ak StrE1 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 

 Es wird eine Arkade von 3 m lichter Breite und mindestens 4 m lichter Höhe ab dem 

Niveau der anschließenden Verkehrsfläche oder des anschließenden Geländes 

angeordnet. 

5.9.5. Für die mit StrE1 BB7 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt:  

 Für die Grundfläche werden gesonderte Bestimmungen für zwei 

übereinanderliegende Räume getroffen, wobei der untere Raum bis 1 m unter dem 

Niveau der Verkehrsfläche dem Bauland/Gemischtes Baugebiet und der Raum 

darüber der öffentlichen Verkehrsfläche zugeordnet wird. 

5.10. Für die Struktureinheit 2 (StrE 2) wird bestimmt: 

5.10.1. Der oberirdisch umbaute Raum der Bauwerke darf insgesamt höchstens 84.000 m³ 

betragen.  

5.10.2. Die für Wohnnutzung vorgesehene Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221-6 

von überwiegend über dem anschließenden Gelände liegenden Räumen, 

ausgenommen Balkone und Dachterrassen, darf maximal 17.500 m² betragen. 

5.10.3. Mindestens 4.000 m² der Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM EN 15221-6 von 

überwiegend über dem anschließenden Gelände liegenden Räumen, ausgenommen 

Balkone und Dachterrassen, sind der Nutzung als Gesundheits-, Kultur- und 

Sozialeinrichtungen vorbehalten. 

5.10.4. Für die mit GB GF GV Ak StrE2 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: 

 Es wird eine Arkade von 3 m lichter Breite und mindestens 4 m lichter Höhe ab dem 

Niveau der anschließenden Verkehrsfläche oder des anschließenden Geländes 

angeordnet. 

     
      Der Abteilungsleiter 

       Dipl.-Ing. Christoph Hrncir 
 

 

ZEICHENERKLÄRUNG 
FÜR DENFLÄCHENWIDMUNGS- UNDBEBAUUNGSPLAN 

und dessen Darstellung in der Mehrzweckkarte auf Grund der Wiener Bauordnung 

21. März 2019

FLÄCHENWIDMUNGSPLAN (§4) 

GRÜNLAND 
Ländliche Gebiete L 
Erholungsgebiete 

Parkanlagen Epk 
Kleingartengebiete Ekl 
Kleingartengebiete für ganzjähriges Wohnen Eklw 
Sport- und Spielplätze Esp 
Freibäder Ebd 
Grundflächen für Badehütten Ebh 
sonstige für die Volksgesundheit und 
Erholung der Bevölkerung notwendige 
Grundflächen, z.B. ELagerwiese

Schutzgebiete 
Wald- und Wiesengürtel Sww 

landwirtschaftliche Nutzung SwwL 
Parkschutzgebiete Spk 

Friedhöfe F 
Sondernutzungsgebiete SN 

VERKEHRSBÄNDER VB 

BAULAND 
Wohngebiete W 

Wohngebiet-Geschäftsviertel WGV
Wohngebiet-geförderter Wohnbau WGF

Gartensiedlungsgebiete GS 
Gartensiedlungsgebiet-Gemeinschaftsanlage GSGM

Gemischte Baugebiete GB 
Gemischtes Baugebiet-Geschäftsviertel GBGV
Gemischtes Baugebiet-geförderter Wohnbau GBGF
Gemischtes Baugebiet-Betriebsbaugebiet GBBG
Gemischtes Baugebiet-friedhofsbezogen GBF

Industriegebiete IG 
mit bestimmter Verwendungs- oder 
Nutzungsart (Beschränkung) IGBS
Anwendungsbereich Richtlinie 2012/18/EU IGSI

SONDERGEBIETE SO 
gem. §4 Abs. 2D a-e BO f. Wien z.B. SOKläranlage 

Lagerplätze und Ländeflächen, SOLL
mit bestimmten Lagerungen (Beschränkung) SOLL/BS

Anwendungsbereich Richtlinie 2012/18/EU SOSI

Sonstige Grundflächen für die Errichtung 
bestimmter, nicht unter eine andere Widmung 
fallende Gebäude bzw. Nutzung, z.B. 

   k  Du

SOMarkt

ZUSÄTZLICHE PLANZEICHEN FÜR ANTRAGSPLÄNE 
BZW. PLANDOKUMENTE 

Grenze des Plangebietes 

Grenze des Bausperrgebietes 

Genehmigte und bleibende 
Bestimmungen (schwarz) W II o 
Aufzulassende bzw. aufgelassene 
Bestimmungen  W II o 
Beantragte bzw. neu genehmigte 
Bestimmungen W II o 
Straßencode, z.B. Kärntner Straße (02303) 

BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN (§5) 

FLUCHTLINIEN 
Baulinien 
Straßenfluchtlinien 
Verkehrsfluchtlinien 
Grenzfluchtlinien 
Baufluchtlinien 
Grenzlinien 

Genehmigte HÖHENLAGE 
für Verkehrsflächen in der ersten Ebene  25,4 

in einer anderen Ebene  31,4 

Genehmigte QUERSCHNITTE 
von Verkehrsflächen mit 
Schnittbezeichnungen 

S1 S2 

Fußweg Fw 

BAUKLASSEN (§75) I  bis VI 
Grenzmaße der Bauklasse VI 
z.B. Gebäudehöhe min. 32m, max. 38m 32-38m 

BAUWEISEN (§76) 
offene Bauweise o 
gekuppelte Bauweise gk 
offene oder gekuppelte Bauweise ogk 
Gruppenbauweise gr 
geschlossene Bauweise g 

STRUKTUREN (§77) 
Strukturgebiet StrG 
Struktureinheit StrE 

Zusätzliche Festlegungen §5(4) 
Soweit sie nicht durch die nachfolgenden 
Zeichen besonders gekennzeichnet sind BB 

Schutzzonen 

Wohnzonen 

Einkaufszentren EKZ (. ..... m²) 

Beschränkung der bebaubaren Fläche 
z.B. auf 100m² oder auf 100m² 
20% der Bauplatzfläche oder auf 20% 
20% des jeweiligen Teiles des Bauplatzes [20%] 

Laubengänge Lg    Durchfahrten Df öffentliche öDf 
Arkaden A rchgänge Dg öffentliche öDg 

öffentliche Aufschließungsleitungen 
(Einbauten - Trasse) Ebt 8,00 

Beschränkung der Gebäudehöhen 
z.B. auf 14m oder auf 14m 
67,5m über Wiener Null +67,5m

Grundflächen für öffentliche Zwecke ÖZ
gärtnerische Ausgestaltung G
keine Ein- und Ausfahrten an Fluchtlinien 
Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen P 

Verpflichtung der Anlieger zur Herstellung 
und Erhaltung von Straßen § 53
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Wien, am 20.03.2024 Der Abteilungsleiter

Situationsgrundlage: Mehrzweckkarte (MA41)
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Erster Planentwurf
Auf der Grundlage von  
Bestandsaufnahmen und 
Überlegungen für die  
zukünftige Entwicklung im 
Plangebiet erstellt die  
Wiener Stadtteilplanung und 
Flächenwidmung (MA 21) 
einen ersten Planentwurf 
(Gründruck).

Magistratsinterne Begutachtung
Stellungnahme zum Planentwurf durch die
Fachdienststellen, zum Beispiel
MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung,
MA 22 - Umweltschutz,
MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau,
MA 56 - Schulen

Prüfung der 
Stellungnahmen
Die MA 21 sichtet die Stellung- 
nahmen und arbeitet nach  
Abwägung unterschiedlicher  
Interessen Änderungen in den  
Planentwurf ein. 

Fachbeirat
Die MA 21 legt den Plan- 
entwurf dem Fachbeirat für 
Stadtplanung und Stadt- 
gestaltung vor. Das offizielle 
Verfahren gemäß Bauordnung 
beginnt. 

Die Fachbeirats-Expert*innen 
begutachten den Planentwurf 
und formulieren dazu eine  
Stellungnahme, die in den  
Planentwurf einfließt.

Öffentliche Auflage
22. August bis 3. Oktober 2024

Öffentliche Auflage des Planentwurfs 
durch die MA 21:
Sie haben die Möglichkeit zur  
Einbringung von schriftlichen  
Stellungnahmen in einem Zeitraum 
von 6 Wochen.

Info-Nachmittag
am 12. September 2024

Öffentliche Vorstellung des aktuellen 
Planentwurfs 8392

Prüfung der
Stellungnahmen
Die MA 21 prüft die eingelangten 
Stellungnahmen. Diese werden 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Beschlussfassung im  
Gemeinderat
Die MA 21 legt den Planentwurf und den 
Bericht über die Stellungnahmen aus der 
Öffentlichen Auflage dem Gemeinderat vor. 
Dieser fasst einen Beschluss und mit der 
Kundmachung wird der Plan als Verordnung 
rechtsgültig.



Für die Eingabe einer Stellungnahme zum vorliegenden
Planentwurf bestehen für Sie bis einschließlich
3. Oktober 2024 (Ende der Öffentlichen Auflage) 
folgende Möglichkeiten:

• In schriftlicher Form an die 
    MA 21 B – Stadtteilplanung und Flächenwidmung Nordost,
    Rathausstraße 14-16, 1010 Wien
    Bekanntgabe der Plannummer 8392 erforderlich!

• E-Mail an post@ma21b.wien.gv.at
    Bekanntgabe der Plannummer 8392 erforderlich!

• Online-Formular
    wien.gv.at/stadtentwicklung/ 
    flaechenwidmung/aktuell/8392.html
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